
. , Landger.icht Hamburg 
Az.: 324 0 63/17 

. .  

Verkündet am 12.01.2018 

Meyer-Dühring, JHSekr. 

Urkundsbeamter der G!3$Chäftsstelle 

In der Sache 

Peozessbevollmächtigter: 

Abschrift 

Urteil 

IM NAMEN DES VOLKES· 

Rechtsanwalt_Matthias Hechler,

Remsstraße 17, 73525 Schwäbisch Gmünd, Gz.: 21�2_16 

gegen 

Google LLC, 

- Kl�iger '."

vertr. d. d. CE0 Sundar Pichai, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, 
·. Vereinigte Staaten

erozessbevonmächtigte: 

erkennt das Landgericht Hamburg - Zivilkammer 24 - durch 
die Vorsitzende Richterin.am Landgericht 
die Richterin am Landgericht und 
den Richter 
auf Grund der mündlichen Verhandlung vom ,15 .12.2017 für Recht: 

-Bekliagte -

1. . Die Beklagte wird verurteilt, es. bei Meid.ung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwider

handlung· festzusetzenden Ordnungsgeldes (i� Einzelfall bis zu 250.000,00 EUR) und für 

den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer 0rdnunQshaft bis zu s.echs 

Monaten (Ordnungshaft zu vollziehen an den Vorständen der Beklagten) zu unterl�ssen, 

auf der Website www.google.de. im Gebiet der Bundesrepublik· Deutschland folgIende 
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1 "Stern-Bewetung bezüglich des Unternehmens des Klägers. wie folgt zu verbreiten 

wie geschehen unter der URL https://www.goo
gle:com/maps/co 

9svfRAhWPJhoK 

II. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

III. Das Urteil isf vorläufig vollstreckbar, und zwar zu Ziffer 1. gegen Sicherheitsleistung in
Höhe vo.n 1O.0ÖO,00EUR llndhinsichUich ZifferlL in Höhe von 110% des jeweils zu·
vollstreckenden Betrages;

und beschließt: 

Der Streitwert wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt. 

Tatbestand 

Die Parteien_$treiten über. die Zulässigkeit einer Nutzer-Bewertllng des Gastronomiebetriebes des
Klägers auf .der Website der Beklagten. Der Kläger begehrt von der Beklagten Unterla$sung: 

Der Kläger betreibt gemeinsam mit seiner Ehefrau das „Gasthaus n Berlin. 

Die . Beklagte betreibt unter anderem. unter d�n URLs www .g�ogle.de und www.google:com eine 
' 

' '  '  
. 

Suchmaschine und bietet .darüber hinaus weitere Dienste an, darunter die Möglichkeitfür Nutzer 
. ' 

des bienstesl,Google. Plus", Bewertungen über Unternehmen zu verfassen, die auf der Website 
der Beklagten veröffentlicht werden. Die. Bewertung.$n können nebert einer Sternebewertung (1 
bis maxirnt;1I 5 Sterne)auch eine Freitextbewertung enthaltep. [lie B��lagte nimrnt keine Vorab-
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oder sonstige redaktionelle Kontrolle der durch die Nutzer über die Bewertungsfunktion eingestell

ten Informationen vor. 

Der Kläger wendet sich vorliegend gegen eine solche Nutzer-Bewertung des von ihm betriebenen 

Gasthauses. Zu dem Gasthaus sind aktuell 34 Bewertungen einzusehen, die zu einer Durch

schnittsbewertung von 4,0 Sternen führen. Die streitgegenständliche, aus dem Screenshot in An

lage K1 ersichtliche Bewertung stammt von einer Nutzerin mit dem Profilnamen „Annemarie Kul

lerauge". Die Nutzerin hat das Gasthaus des Klägers mit einem Stern bewertet, dieser Bewer

tung jedoch keinen Kommentar hinzugefügt. Im sozialen Netzwerk „Facebook". existiert ebenfalls 

ein Account mit dem Profilnamen „Annemarie Kullerauge". Ausweislich des Profils besucht die 

Facebook-Nutzerin eirie knapp sieben Kilometer von dem Gasthaus entfernte Schule. 

Der Kläger forderte die Bekl�gte mit anwaltlichem Schreiben vom 03.01.2017 (Anlage K2) auf, un

ter anderem hinsichtlich der streitgegenständlichen Bewertung die Kundeneigenschaft des jewei

ligen Nutzers auf Plausibilität zu prüfen und - sollte diese nicht gegeben sein - die Bewertung zu 

löschen. Mit Antwort-Email der Beklagten vom 09.01.2017 (Anlage K3) teil.te diese dem Kläger 

mit, dass sie hinsichtlich der streitgegenständlichen Bewertung nicht tätig werde, da kein offen

sichtlicher Verstoß gegen ihre Richtlinien zur Entfernung von Inhalten bzw: keine unschwer zu er

kennende Rechtsverletzung festgestellt werden könne. 

Der Kläger ist der Auffassung, er werde durch die Bewertung in seinem allgemeinen Persönlich

keitsrecht verletzt; die Beklagte hafte hierfür wegen der Verletzung zumutbarer Prüfpflichten als 

Störerin auf Unterlassung. 

Die Persönlichkeitsrechtsverletzung folge daraus, dass der Bewertung keine hinreichenden tat

sächlichen Anknüpfungspunkte zugrunde lägen. Der maßgebliche Durchschnittsrezipient entneh-

. me der Bewertung, dass eine geschäftliche Tätigkeit des Klägers bewertet werde, da die Bewer

tung seinem, des Klägers, geschäftlichen Profil zugeordnet sei. Der Leser gehe mithin davon 

aus, dass die Bewererin eine Kundin seines, des Klägers, Gasthauses gewesen sei und ihre Be

wertung auf die dort erlebten, tatsächlichen Erfahrungen stütze. Fernliegend sei hingegen ein Ver

ständnis, dass die Bewerterin keinerlei Berührungspunkte mit dem Gasthaus gehabt habe. Die

ses Verständnis decke sich mit den Richtlinien der Beklagten für Rezensionen, in denen es - un

streitig - heißt: ,,Eine Rezension muss Ihre tatsächliche Erfahrung mit einem Unternehmen

wiederspiegeln. Veröffentlichen Sie Rezensionen nicht, um die Bewertung (in Sternen) ei

nes Unternehmens zu beeinflussen." Bei der vorliegenden Ein-Stern-Bewertung handele es 

sich zwar um eine Meinungsäußerun�, diese sei jedoch mangels tatsächlicher Anknüpfungspunk

te unzulässig. Der Kläger bestreitet einen Kundenkontakt zu der Bewerterin. Aufgrund des Fan-
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tasienamens „Annemarie Kullerauge('. habe er, ?er Kläger, die Bewertung keiner;n seiner Kunden

zuordnen können. Ihm und seinen Mitarbeitern sei auch keine Kundin mit diesem Namen. bekannt. 

Er, der Kläger, habe die Aufträge und Rechnungen der letzten Jahre durchgesehen - über eine 

Gästedatenbank verfüge das Gasthaus nicht- und diesen Namen nicht gefunden, weshalb er da

von ausgehe, dass es sich um die Bewertung eines Konkurrenten oder einer Person ohne Kun

denkontakt handele. 

Die Beklagte hafte für die Verletzung seines, des Klägers, allgemeinenPersönlichkeitsrechts als 

mittelbare Störerin, da sie zumutbare (reaktive) Prüfpflichten verletzt habe. Sie sei aufgrund der 

Beanstandung verpflichtet gewesen, den Sachverhalt weiter zu ermitteln, �insbesondere die Be

werterin zu konta.ktieren und zu einer Stellungnahme aufzufordern. Da er, der Kläger, in der Be

anstandung ausdrücklich in Abrede genommen habe, dass es sich bei der Bewerterin um eine 

seiner Kundinnen handele, sei der Rechtsverstoß unschwer zu bejahen gewesen, da es für die 

Bewertung offensichtlich an tatsächlichen Anknüpfungspunkten fehle. Dies besage auch die sog. 

„Jameda II-Entscheidung" des Bundesgerichtshofs. An der Verbreitung einer Bewertung, die auf 

einer unwahren tatsächlichen Grundlage fuße, be�tehe erkennbar kein berechtigtes Interesse. Es 

hätte der Beklagten oblegen, die Bewerte,rin anzuschreiben um aufzuklären, worauf diese die Be

wertung in tatsächlicher Hinsicht stütze, die von der Beklagten aufgestellten Mutmaßungen seien 

hingegen ohne Belang. Diese Angaben hätte die Beklagte dann einer rechtlichen Prüfung 1,.1nter

ziehen müssen, ob die Beanstandung des Klägers berechtigt sei. Dieses Vorgehen sei der Be

klagten auch zumutbar gewesen ... lhm., dem Kläger, hingegen, sei eine direkte Kontaktaufnahme 

mit der Bewerterin nicht möglich, da der Dienst der Beklagten - dies ist unstreitig - eine solche 

nicht vorsehe. 

Der Kläger beantragt, 

die Beklagte zu verurteilen, es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwider

handlung festzusetzenden Ordnungsgeldes (im Einzelfall bis zu 250.000,00 EUR} und für 

den Fall,. dass dieses nicht beigetrieben werden kann, einer Ordnungshaft bis zu sechs 

Monaten (Ordnungshaftzu Vollziehen an den Vorständen der Beklagten) zu unterlassen, 
.. . . , . . . r 

auf der .Website www.google.de folgende 1-Stern-Bewertung bezüglich des Unt.erneh-

mens des Klägers wie folgt zu verbreiten.
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wie geschehen unter der URL https://www.goo-

gle.com/maps/contri b/1 08943426879371272287/reviews?sa= X&ved =0ah u KEwj3u6K9sv 

fRAhWPJhoKHTVkDMYQwQBCAQ. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Beklagte,rügt die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Hamburg. Insbesondere sei auch 

der besondere Gerichtsstand des § 32 ZPO nicht eröffnet Weder die Parteien noch der Inhalt der 

Bewertung hätten irgendeinen Bezug zum Landgerichtsbezirk Hamburg. Die bloße Abrufbarkeit 

der in Rede stehenden Bewertung in Hamburg genüge nach der Rechtsprechung nicht. 

Die Klage sei zudem unbegründet. Indem der Klageantrag (,,zu verbreiten") auf eine Haftung der 
,, 

Beklagten als Täterin oder Teilnehmerin gerichtet sei, verfehle dieser sction die konkrete Verlet-

zungsform, da sie, die Beklagte, unstreitig die Bewertung nicht selbst getätigt habe, sondern le

diglich als Host-Providerin fungiere. Sie ermögliche Dritten lediglich die „Verbreitung". Der Streit

gegenstand stelle im Falle einer Störerhaftung im Verhältnis zur täterschaftlichen Verantwortung 

kein „minus", sondern ein „aliud" dar, sodass die Klage schon aus diesem Grunde unbegründet 

sei. 

Die Beklagte bestreitet mit Nichtwissen, dass weder dem Kläger noch seinen Mitarbeitern eine 

Person mit dem Namen „Annemarie Kullerauge" bekannt sei. Vor dem Hintergrund des entspre

chenden Facebook-Profüs mit gleichem Namen, dessen Inhaberin in einem Berliner Krankenhaus 

tätig sei und eine nur knapp sieben Kilometer entfernte Schule besuche, sei es plausibel, dass 

die Nutzerin „Annemarie Kullerauge" das Gasthaus des Klägers tatsächlich besucht habe. Über-  

dies werde mit Nichtwissen bestritten, dass weder der Kläger noch seine Mitarbeiter die junge 
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Frau auf den auf Facebook eingestellten und aus Anlage B3 ersichtlichen Fotos wiedererkennen, 
und dass das dort veröffentlichte Bild einer Hochzeit nicht sogar auf dem Gelände des klägeri
schen Gasthauses aufgenommen worden sei. 

Die streitgegeriständliche Bewertung stelle eine zulässige Meinungsäußerung dar. Die Vergabe 
einer Sternebewertung bringe ein persönliches Werturteil der Bewerterin zum Ausdruck. In Bezug 
auf das Gasthaus des Klägers sei dies vorliegend so zu verstehen,. dass die Bewerterin mit die
sem nicht zufrieden gewesen sei; mehr sei der Bewertung nicht zu entnehmen. Es werde keine 
konkrete Anknüpfungstatsact,e herausgestellt, auf die sich die Bewetung beziehe. Der inkrimi
nierten Bewertung lasse sich daher insbesondere nicht entnehmen, dass die Nutzerin Gast in der 
Wirtschaft des Klägers gewesen sei. Möglicherweise sei dies der Fall; vielleicht sei die Nutzerin 
jedoch auch nur in der Nä.he des Gasthauses spazieren gegangen und ihr habe das Gebäude 
missfallen. Möglicherweise habe sich die Nutzerin auch nur an dem Namen des Gasthauses ge
stört. Die Hintergründe ließen sich einer Bewertung ohne Freitext schlichtweg nicht entnehmen. 
Dadurch unterscheide sich der vorliegende Sachverhalt maßgeblich von dem der „Jameda ll�Ent:.. 
scheidung" des Bundesgerichtshofs zugrunde liegenden. Das dort streitgegenständliche Bewer
tungsportal ,;Jameda" sei ein reines Ärztebewertungsportal, das zudem anders aufgebaut sei; 
insbesondere würden dort bestimmte Kategorien (,,Behpndlung",. ,,Aufklärung" etc;.) bewertet, die 
Bewerter.würden dort überdies als „Patienten" bezeichnet Der Bundesgeric;htshof habe hieraus 
den Schluss gezogen, dass die dortigen Bewertungen e.ine tatsächlich stattgefundene Behand
lung voraussetzten. Bei ihrer, der Beklagten, Bewertungsfunktion gebe es indes keine vorformu
lierten Kategorien; Vielmehr könne sich d.ie Vergabe eines Sterns auf jegliche Wahrnehmung des. 
Gasthauses stützen. Zu berücksichtigen sei. im Rahmen der Abwägung ferner, dass sich die Be
wertung auf die unternehmerische Tätigkeit des Klägers beziehe und mithin seine Sozialsphäre 
betreffe. Die Vergabe eines Sterns sei auch nicht beleidigend oder herabwürdigend. Der Kläger 
habe keinen Anspruch darauf, nur so .dargestellt zu werden, wie er es möchte. Zudem stünden 
der inkriminierten Bewertung z�hlr�iche positive Bewertungen gegenüber; die Eingriffsintensität 
sei daher gering. Die .Bewertungen würden der Sicherung der Meinungsvielfalt dienen. Daher sei 
es unzulässig, wenn ein Gewerbetreibender mit Laufkundschaft reine Sternchen-Bewertungen i.m 
Sinne eines „Rosinenpickens" durch das pauschale Bestreiten eines Kundenkontakts mit Nicht- .
wissen angreifen könnte. 

Sie, die Beklagte, habe auch keine zumutbaren Prüfpflichten verletzt. Sie sei unstreitig Hast-Pro
vider, sodass sie die Haftungsprivilegierung des § 10 TMG genieße diese sei auf Unterlassungs
ansprüche anwe.ndbar. Auch .ohne die Haftungsprivilegjerung könne keine Störerhaftung ange
nommen ·werden. Es f�hle jedenfalls an einem hinreichend konkreten Hinweis auf eine unschwer 
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zu erkehnende Rechtsverletzung. Das schlichte Bestreiten eines Kundenkontakts mit Nichtwis

sen durch den Kläger sei vorliegend nicht ausreichend, Auch die Grundsätze der „Jameda II-Ent

scheidung'' des BGH könnten aufgrund der gegebenen Unterschiede der Bewertungsplattformen 

und der bewerteten Einrichtungen nicht auf den vorliegenden Fall übertragen werden: Das Ver

hältnis zwischen Arzt und Patient sei von direktem Kontakt geprägt, dem Arzt seien seine Patien

ten namentlich bekannt und er führe eine Patientenkartei. In einem Gasthaus. hingegen herrsche 

weitgehend anonymer Publikumsverkehr. Vor diesem Hintergrund könne das Bestreiten eines 

Kundenkontakts keine Prüfpflichten des Diensteanbieters auslösen. 

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die zwischen ihnen gewechselten Schrift

sätze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 15.12.2017 ver

wiesen. 

Entscheidungsgründe 

Der Klageantrag ist nach dem Begehren des Klägers dahingehend auszulegen, dass ledigli�h die 

Untersagung der Verbreitung der streitgegenständlichen Bewertung in dem Gebiet der 

Bundesrepublik Deutschland beantragt wird. Die so verstandene Klage ist zulässig (1.) und 

begründet (II.). 

1. 

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist das Landgericht Hamburg gern. §. 32 ZPO örtlich 

zuständig. Unter Berücksichtigung der durch den Bundesgerichtshof in der Entscheidung vom 

02.03.2010 (VI ZR 23/09, New York Times, Juris Abs. · 20) aufgestellten Maßstäbe, die die 

Kammer auch für die örtliche Zuständigkeit heranzieht, soweit es um die Auslegung des § 32 

ZPO geht, muss die Kenntnisnahme der Berichterstattung auch im Gerichtsbezirk erheblich 

näher liegen als ihre bloße Abrufbarkeit. Dies ist vorliegend indes der Fall. Es ist davon 

auszugehen, dass das von dem Kläger betriebene Gasthaus bzw. Restaurant nicht nur von 

Gästen aus Berlin und dem unmittelbaren Umland, sondern auch von Gästen aus al'.lderen 

Regionen, insbesondere Touristen aus ganz Deutschland, unter anderem aus Hamburg, besucht 

wird. Zudem gibt es gerade zwischen Hamburg und Berlin besonders viele Berufspendler und 

Wochenendtouristen. Das Gasthaus des Klägers ist zudem in der Nähe des Großen Müggelsees 

gelegen (vgl. Anlage B4 ), der ein beliebtes Naherholungsgebiet für Berliner, aber auch für externe 

Besucher der Stadt darstellt. Es ist naheliegend, dass potentielle Gäste aus Hamburg das 

Gasthaus entweder vorab gezielt im Internet - insbesondere über die Suchmaschine der 

Beklagten - suchen, beispielsweise um über die Kontaktdaten einen Tisch zu reservieren, oder 
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bei d!3r S1.1c_h� Q��h .ei('lerr, geeigneter . Restaurant in .der betreffenden Umgebung auf das 
GasthausaL1frt1efksam '1\ferden, .und. hierbei die Bewertµngen zur Kenntnis nebmen .  Denkbar ist 
ferner, dass Gäste aus Hamburg das Gasthaus .erst nach einem Be.such über die Suchmaschine· ' ,  • " \ ,'•  , : i":,," . . ,' , :: ' ' ' :,  , ,,'  " ' ,' , ' :: · :•·,•, _ '   . , ' '    ,' ,' . 

der Beklagt�n .��qhen, .ebJva Um eine .eigene Bewertung zu verfassen, und hierbei auf die 

streitgegen�Whc;fliche .. E3ewertungstoßen. 

n. 

Die Klage ist auch begrünpet De_m Kläger steht der gelte.nd gerna.chte Unterlassungsanspruch 
. . 

wegen Verletzung seines aHgemeinen Persönlichkeitsrechts gem. §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs, 1 S. 
2 BGB analog i.V.m. �rt. 2 Abs. 1, Art. t Abs. 1 GG zu. Die Beklagte ist vorliegend als mittelbare 
Störerin zu qWälifizieref (hierzü · 1 : ). Als solche haftet sie im Hinblick auf die streitgegenständliche 
Bewertung auf Unterlassung, weil sie die ihr obliegenden Prüfungspflichten verletzt hat (hierzu 
2.). 

1. 

DieBeklagteistrnit BH6k auf die streitg7genständUcheBewertung und d.ie durch i.hre Verbr�itung 
gegebene Verletzung des all.gemeinen Persönlichkeitsrechts des Klägers verantwortlich und 
haftet . insoweit aLJf Unterlassung. Zwar haftet die Beklagte vorliegend nicht als unmittelbare 
Störerin bzw, Täterin.weil sie die in ,Rede stehende Bewertung weder selbst verfasst noch sich 
zu Eigen gemacht hat �BGH, Urteil vom 27.03.2012, VI ZR 144/11 - RSS-Feeds, Juris Tz.18; 

UrteiLvom 25._10.2011, VI ZR 93/10- �log-föntrag, · Juris Tz. 20). Von einem Zu-Eigen�Machen ist 

dabei_ dann auszugeben, wenn der Portalbetreiber nach außen erkennbar die inhaltliche 
Verantwort\,.lng fürdi.e auf seiner Internetseite veröffentlichten Inhalte übernommen_ hat, was aus 
$iQht eines verständigen Durc�schnittsnutzers auf der Qrundlage einer Gesamtbetrachtung aller 

'" ·  
' , \ 

·.' ' -  · . :  '  

 

'  '  "' 

  
 1 

relevanten Urnstänqe zu beurteilen.ist. Dabei istbei derAnnah_me einer lqentifikation mit fremden 

lnhalteng r ... u .  ndsätzlichZurückhaltung geboten (vgl. BGH, Urteil vom01.03, . 2016, Az.VI ZR34/15 = 
; ,",' ' ' '· . ' 

 
' , ' ' : ., " ; : · : ' '  · ' '  

 
: 

GRUR 2016, 855, Tz. 17, I!.w.N.)., Nach diesen Maßstäben hat sich die Beklagte die in Rede 

stehend� Sternebewertyng (eins voh fünf) nicht zu Eigen gemacht. ynstreitig findet �eine 

Vorab-Prüfung der auf der Website der.Beklagten eingestellten.Bewertungen . statt Die  Beklagte 

präsentiert dler E3e\Afertyng a_uch nk:ht a1s eige�e. sondern stellt sie für den durchschnittlichen 

Nutzer erkennba.r als  a�wertung der „Annemar_i,e KUllerauge" dar. Eine. Haftung als Täterin 

scheidet datnit aus. pie Beklagte .. kann Jedoch als Host�Provider vorliegend als Störerin in 
,,  ",  ,., ,   , , " ,· , '· ,  .  ,· ·, '  ,  : 

' .  '  
',    ' 

Anspruch genomrnenwerden, weil sie diä technischen Möglichkeiten deslnternetdiensteszur 
Verfügung·ge�tellth�t{��H, ü��Hvo�.2s.10.2Ü11,v1·ZR93/1ü-Blog-Eintrag, Juris Tz .. 20).Als 
. Störer istverptn�htet, w"ef� ohneTiteroqerTeilnehmerzu sein- in irgendeiner w,eisewiUentUch 
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und adäquat-kausal zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt (BGH, a.a.O., Juris Tz. 

21 m.w.N.). Indem die Beklagte wie geschehen die Bewertungen Dritter auf ihrer Website 

verqreitet, trägt sie willentlich und adäquat-kausal zu möglichen Verletzungen des allgemeinen 

Persönlichkeitsrechts der Beurteilten bei. 

Die besonderen Regelungen des Telemediengesetzes (TMG) stehen dem streitgegenständlichen 

Anspruch nicht entgegen. Die Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs, der seine 

Grundlage in einer vorangegangenen Rechtsverletzung findet, wird durch das Haftungsprivileg 

des§ 10 TMG nicht eingeschränkt (so BGH, GRUR 2016, 855, Tz. 19- m.w.N). 

2. 

Die Beklagte hat vorliegend die sie als Störerin treffenden Prüfpflichten verletzt. 

a) 

Zwar kann als Beitrag für eine Störerhaftung auch die Unterstützung oder Ausnutzung der 

Handlung eines eigenverantwortlich handelnden Dritten genügen, sofern der in Anspruch 

Genommene die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. 

Die Haftung als mittelbarer Störer darf aber nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden, welche 

die rechtswidrige Beeinträchtigung nicht selbst vorgenommen haben. Sie setzt deshalb die 

Verletzung von Verhaltenspflichten, insbesondere von Prüfpflichten, voraus. Deren Umfang 

bestimmt sich danach, ob und inwieweit dem als mittelbaren Störer in Anspruch Genommenen 

nach den Umständen des Einzelfalls eine Verhinderung der Verletzung .zuzumuten ist (vgl. BGH, 

a.a.O., Tz. 22 - m.w.N).

'Ji 

Die Beklagte ist hiernach zur Vermeidung einer Haftung als mittelbare Störerin zwar 

grundsätzlich nicht verpflichtet, die von den Nutzern in das Netz gestellten Beiträge vor der 

Veröffentlichung auf eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Sie ist aber verantwortlich, 

sobald sie Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangt. Wird eine Verletzung von 

Persönlichkeitsrechten behauptet, wird sich eine Rechtsverletzung allerdings nicht stets ohne 

Weiteres feststellen lassen. Denn sie erfordert eine Abwägung zwischen dem Recht des 

Betroffenen auf Schutz seiner Persönlichkeit aus Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 8 Abs. 1 

EMRK und dem durch Art. 5 Abs. 1 GG, Art. 10 EMRK geschützten Recht jedenfalls des 

Providers auf Meinungs- und Medienfreiheit. Ist der Provider jedoch mit der Beanstandung eines 

Betroffenen konfrontiert, die so konkret gefasst ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der 

Behauptung des Betroffenen unschwer bejaht werden kann, ist eine Ermittlung und Bewertung 

des gesamten Sachverhalts unter Berücksichtigung einer etwaigen Stellungnahme des für den 
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bea_a�tand.et�n)�e-�,rag_ .. Yeria":tw,prtlict\e,n .erforderlich .. Die� 9itt auch dann, ,w�nn die: Zulässigkeit 
einer tv,einungsäy4erl!ng .im Streit steht (vgl_.- BGH, a.a.O., Tz. 23,. 24- m.w.N).

' t • / '· • \ 

ö) 

Die Beklagte wäre. nach diesen Grundsätzen verpflichtet gewesen, nach Erha.lt des 
' •. � . •i .. , ' . • . . ,) •. . . ' " ·, ' . • ·j. 

. 

Abmahnschr.eipen� des Klägers .vom 03".01 .2017 (Anlage K2), spätestens aber nach Zustellung 
der. Klageschrift den . Sa9hv�rhatt·w�iter ;zu ermitteln und anschli�ßend zu bew�rten. Denn 

hierdurch 'ist der in Rede .. stehe�de: Rechtsverstoß hinreichend ko.nkret gefasst und war im 
erforderlichen . Maße . unschvver: 21.1 

. 
bejahen .. indem die Beklagte es anschließend dennoch 

unterließ, mit der Natzerin .Annemarie Kullerauge" in Kontakt z'u · treten, . hat sie die. ihr 

zukommenden Prüfungspflichten verletzt. 

aa) 

Die Abmahnung vom 03.0120'17 (Anl�ge K2) war hinreichend konkret gefasst. Die Fundstelle der 
•• . . : :· . . • 1. ., . . ., • 

Außerung ""..8r durch die Nennung der UR[, die zu den. Bewertungen des Gasthauses des 
Kiäge·rs führte,.ohne Weit�res auffintbat . .Die in Rede stehepqe Bewertung war durch die -�gabe · 

· de� Nutzemarriens und.des Zeitpu_nkts ihrer Veröffentlichung. (seinerzeit "vor 3 Monaten"), der den 
einzelnen. Bewertungen �uch aqf. der Website der Beklagten jew�ils beigefügt ist, eindeutig 

. . 

. 
. 

identifizierbar. 
. . 

Der Kläger hat bereits in seiQer Abmahnung auch hinreichend de�lich gemacht, worauf er- die 
behauptete Rech�widrjgkeit ger Bewertung .stützte. 

gelte�d gem�cht und 
ins,oweit auf die "Jameda JI-E;ntscheidung" des ·Bundesgeri�htshofS yerw1esen, aus der sich die 
. ' 

;, .. , 
. . . ' 

Rechtswidrigkeit ergäbe. 
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Bezugspunkte ünwahr, muss die Meinungsfreiheit regelmäßig gegenüber dem kollidierenden 

Schutzgut zurücktreten. 

iii. 

Ausgehend von diesen Grundsätzen handelt es sich bei der streitgegenständlichen Bewertung 

um eine unzulässige Meinungsäußerung, denn prozessual ist vorliegend zugrunde zu legen, 

dass für diese keine hinreichenden tatsächlichen Anknüpfungspunkte bestehen. 

lnst;>esondere ist prozessual davon auszugehen, dass ein Besuch der Nutzerin „Annemarie 

Kullerauge" in dem Gasthaus des Klägers - oder ein irgendwie gearteter anderweitiger kontakt -

nicht stattgefunden hat. Der Kläger hat in Abrede genommen, dass die Nutzerin Kundin in seinem 

Gasthaus war. Dies hat er auch nicht lediglich pauschal verneint, sondern er trägt weiter vor,  

dass weder ihm noch seinen Mitarbeitern eine Kundin mit dem Namen „Annemarie Kullerauge" 

bekannt sei. Er habe überdies die Aufträge und Rechnungen der letzten Jahre durchgesehen und 

diesen Namen dort nicht gefunden - eine Gästedatenbank werde nicht geführt. Vor dem 

Hintergrund dieses Vorbringens trifft die Beklagte eine sekundäre Darlegungslast hinsichtlich der 

tatsächlichen Anknüpfungspunkte für die in Rede stehende Meinungsäußerung. Zwar weist die 

Beklagte zu Recht daraufhin, dass nicht jeder Gast in Auftragsbüchern oder Rechnungen erfasst 

wird, da eine Vielzahl der Gäste anonym bleiben dürfte. Jedoch ist nicht ersichtlich, dass der 

Kläger vorliegend mehr hätte tun können, als Rechnungen und Aufträge zu durchsuchen und 

seine Mitarbeiter zu befragen, um herauszufinden, ob die Nutzerin tatsächlich einmal Gast bei 

ihm gewesen ist. Da die Begründung nicht mit einem Freitext versehen ist, in dem beispielsweise 

Details des behaupteten Besuches offenbart werden, fehlt es für den Kläger an weiteren 

Anhaltspunkten, mithilfe derer er einen. Besuch der Nutzerin datüber hinaus hätte überprüfen 

können. Die Beklagte ist ihrer (sekundären) Darlegungslast hinsichtlich eines eventuellen 

Besuches der Nutzerin vorliegend nicht nachgekommen. Die von der Beklagten dargelegte bloße 

Möglichkeit eines Besuches, da es eine Facebook-Nutzerin mit identischem Nutzernamen gebe, 

die eine etwa sieben Kilometer von dem Gasthaus entfernte Schule besuche, ist freilich nicht 

ausreichend. Es kann bereits nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass es sich bei 

beiden Nutzerinnen um dieselbe Person handelt. Selbst wenn dies der Fall wäre, würde der 

Wohnort der Facebook-Nutzerin allenfalls ein äußerst schwaches Indiz dafür darstellen, dass sie 

das Gasthaus des Klägers tatsächlich besucht haben könnte. Auch der Umstand, dass sich der 

Kläger zu der von der Beklagten mit Nichtwissen bestrittenen Behauptung, dass weder der 

Kläger noch seine Mitarbeiter die junge Frau auf den auf Facebook eingestellten Fotos · 

wiedererkennen, und dass das Bild einer Hochzeit nicht sogar auf dem Gelände des klägerischen 
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Gasthauses cufgeno�men worden sei, nicht erklärt hat, führt nicht dazu,. dass d.as Gegenteil 

gern. § 138 Abs .  3ZPO als zugestanden gilt. Denn.gern.§ 138 Abs. 2ZPO qbliegt es demKläger 

lediglich, sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären. Die in Rede 

stehenden, durch das Bestreiten insinuierten Mutmaßungen hat die Beklagte indes nicht selbst 

behauptet Es istzudern --wie bereits dargelegt � .  nicht einmal erkennbar, ob. das F acebook-Profil 
derselben Nutzerin tuzuordnel"l ist, wie . das Google Plus-Profil, mit .dem. die streitgegenständliche 

Bewertung verfäisstworden ist 

Es kann vorHegend dahinstehen, .ob bereits der Umstand, dass prozessual davon auszugehen 

ist, qass die Nutzerin ;,Annemarie Kullerauge" keinen eigenen Kontakt zu dem Gasthaus des 

Klägers hatte, zur Unzulässigkeit der in der streitgegenständlichen Bewertung zum Ausdruck 
' ' ' ' ,   "" , ' '  ' ,, ' c 

> 
 ' ,· ' '  ' ; 

kqmmenden Meinungsäußerung führt. Hierfür spricht indes die auch von dem Kläger in Bezug 
genommene .. �ameda II-Entscheidung" des Bundesgerichtshofs. In dieser hat der 

Bundesgerichtshof rnit Blick . auf die dort in Rede. stehende Bewertung auf einem 

Ärztebewertungsportaf ausgeführt, dass.die Interessen des bewerteten Arztes ül:)erwiegen, wenn 
der angegriffenen Bew�rtung kein Beh?-ndlungskontakt zu Grunde liegt(BGH, GRUR 2016,. 855 
Tz .. 36). Es beSte,he weder eio berechtigtes Interesse des Nutzers, eine tatsächlich nicht 
stattgefundene  Behandlung  zu bewerten, . noc:h ein. berechtigtes Interesse des. Hast-Providers, 
eine Bevvertyng über eine nicht stattgefundene Behandlung zu kommunizieren (BGH, a.a.O.J. Die 

Kamrner ist der Ansicht, dass diese l;rwägungen auch auf andere Bewertungsportale 'pnd die 

Bewertungen anderer .Einrichtungen irJl. Grundsatz üt>ertragbar sind. Dem steht nicht .entgegen, 

dass einArzt, der üt>er eine Patientenkc:irtei verfügt, und. dem daher regelmäßig mehr Mittel zur 

Verfügung stehen, zu überprüfen, ob :zµ .dem Verfasser einer Bewertung - sofern dieser die 

Bewertung l.Jnter. sei.nern.Klarnarnen .veröffentUcht- ein Patientenkontakt stattgefunden .hat; als

beispielsweise ...., .wie vorliegend ·-: . der· Wirt eines. Gasthcuses, dessen Kunden häufi.g anonyrn 

bleiben dürften: Das Fe.hlen, näherer E:�ker:mtnisquellen kc:mn sich indes nicht.zu Lasten .des 

Be\yertete.n .  au�Wi(ken .. S9fem .er, wie vorliege.n�derKläg�r, geltend n,acht, . sän,tliche ihm„zur 

Verfügung stehender, Erke.nntnisnögtichkeiten ausgeschöpft und hierbei keine Anhaltspunkte für 

einen Kundenkont�ktmit dem .Bewertenden aµsgemacht zu habem, trifft die Beklagte.jQsoweit 
, ·,•  1 ' •' " : i :  , : , "  •, • '

'   : · ,  

eine sekundäre Darlegµqgslast Um dieser naqhkommen zu können, obliegt e�.·'.ihrge ... rade, die
'·  ' ,,   ' ,, ' ' 

   :   , 

Beschwerde an den VerfässetderE3,ewertung zur Stellungnahme weiterzuleiten (hierzu s.u.}. 
'. ' , : :  , · ,  '  , , ', ' ' ", ,",, , , · ,',", '  ," '  "  "  ' 

' .•,"  .. ,  ' · ' ' ,  ' '  , , 

Ob trotz de�' Oben dargestellten Verständnisses des Durchschnittsrezipient�n von der 
streitgegenständlichen Bewertung äuch ändere, von einem eigenen Kontakt der Bewerter:in zum 

Gasthaus des · Klägers :unabhängigeUm$tände hihreicheride tatsächliche Anknüpfungspunkte für 

die in Rede stehendeMeinurigsäüßerung bieten könnet,; bedarf voi'liegend keiner Entscheidung. 
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Denn solche sind weder ersichtlich noch von der Beklagten substantiiert dargelegt worden. Zwar 

weist die Beklagte unter Bezugnahme auf die aus den Anlagen B6 und B7 ersichtlichen 

Entscheidungen des Landgerichts Köln und des Landgerichts Augsburg zu Recht darauf hin, 

dass die Zulässigkeit einer Meinungsäußerung nicht voraussetzt, dass ihre tatsächlichen 

Anknüpfungspunkte im Zusammenhang mit der Äußerung mitgeteilt werden. Jedoch hätte es der 

Beklagten jedenfalls oblegen, deren Vorliegen nunmehr zu . ermitteln und gegebenenfalls 

darzulegen, indem die Nutzerin angeschrieben wird. Insbesondere das Fehlen tatsächlicher 

Bezugspunkte, auf die sich eine Meinungsäußerung stützt, kann ein maßgebliches Indiz dafür 

darstellen, dass eine Äußerung auch dann nicht mehr zu rechtfertigen ist, wenn es sich nicht um 

Schmähkritik handelt (vgl. BVerfG NJW 2012, 1643 - Grüne Gentechnik BVerfG, Beschl. v. 

04.08.2016, 1 BvR 2619/13, Rn. 13). In der Wirkung derselbe Effekt ergibt sich, wenn sich 

herausstellt, dass die Tatsachenbehauptung, auf die sich eine Meinungsäußerung stützt, unwahr 

ist (vgl. EGMR, AfP 2014, 430; BVerfG, NJW 2012, 1643; BGH, GRUR 2016, 855 Tz. 24). Daher 

verlangt die Rechtsprechung· im Prozess die Offenbarung und gegebenenfalls den Nachweis der 

Richtigkeit der tatsächlichen Bezugspunkte der umstrittenen Äußerung (Soehring/Hoene, a.a.O., 

. § 20 Tz. 9b). 

(4) 

Der Rechtsverstoß ist im vorliegend zu bewertenden Einzelfall auch in dem erforderlichen Maße 

offensichtlich, um die Pflicht der Beklagten zur Ermittlung und Bewertung des gesamten 

Sachverhalts auszulösen. Denn an der Verbreitung einer Bewertung, die auf einer unwahren 

tatsächlichen Grundlage fußt und für die auch ansonsten keinerlei tatsächliche 

Ariknüpfungspunkte bestehen, besteht offensichtlich kein berechtigtes Interesse. Ohne diese 

Anknüpfungsppnkte ist die Äußerung daher offenkundig rechtswidrig. Hierauf hat auch der Kläger 

in seiner Abmahnung hingewiesen und insoweit einschlägige Rechtsprechung zitiert. 

cc) 

Zur Bestimmung, welcher Überprüfungsaufwand von der Beklagten zu verlangen ist, bedarf es 

einer umfassenden Interessenabwägung, bei der die betroffenen Grundrechte der Beteiligten zu 

berücksichtigen sind. Zu welchen · konkreten Überprüfungsmaßnahmen der Hast-Provider 

verpflichtet ist, bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls. Maßgebliche Bedeutung 

kommt dabei dem Gewicht der angezeigten Rechtsverletzung sowie den 

Erkenntnismöglichkeiten des Providers zu. Zu berücksichtigen sind aber auch Funktion und 

Aufgabenstellung des vom Provider betriebenen Dienstes sowie die Eigenverantwortung des für 
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 �ie .   ?�r�ö,l,.i�b��it�t����:,�in�r���)�'.e,n�e:,A.�s��ge ,itmm,itt�Jb13r ve�an)"'(ortliGhen •· Ny\Zers,. (vgl . 
 ;zµm:,Umfaqg cler,P.�fu�g·�PW1��t�.q (4:JiostP,rovid�rausfü,nrli9h.ßG�� GR,UR 401;,6,,ß55, .• Iz: 38 
,ff., m,w.NJ , 

Zu�Un$ten':d�t· B�klägteh'"isttii&t'.:zu b�rücksichtigenl d�si J� sidh; bei,der von ihr zur Verfügµhg 
gestellten eeWetµ'hg�'tnogHbhk�lf ürn ··�if'l von der  Reohtsordhung gebilligtes Geschäftsmodell

'  : . '. ,> -,.,« ' , :, ',°,,, :: :: :\>\ . ' ,,  :  .. :.· , i ,•f ;� ·· '  <· /.   ·,,�: -  : ,·  '.  :<: ·.'.'i'"  . "_ ::  \  : 
 handelt,  das dem Vefürä1.16.herschutz dient und dem der Schutz des Art. 5-Abs. 1 GG :zukommt.

Def; il erbfir1g�nde Pl'ü,fÜ�giäu�arid. dgf dies�r\ Betrieb desti'älb wedei WirtschafUich gefährden 
noch Jn\Jerhältnisrtaßig ersbi'.w�r�r- Ähd�rerseits ist ebenfäf1s • �u berücksi·chtig�n .. d��s aa:s . 
B�relthälten . ◊oh' S�wertühg�hlögffchke,lten schon von vornhereih ;Elln gesteigete� �i�ikO für 
. . :,.,;·<  . < :· .:::  · \ •,<'.·::,, :�."'/,_ :< \:\ • '.-'  .  '-.i· ·  : : , ,   : , .// , ! "  .  Y · .:  · ' 1  . i: Persönlichkeit$rE)chtsV(erlezur,.g3n mit sich bringt (vgl: auch BGH, a,a.O., Tz. 40, m.w.N.). Die 

··'B�ld�gte rnüsstEi de$tla1b ·v6rtAnfär,g'••an füiferitspre'chenden Be�nät�hdungen rechnen .  ,Aüeh i$t 
/    ' '  . ' 

. di.e arig�gri'ff�ne. B'iwertung:geeign�t. di� Chancen des<>1<1ägers im' Wettbewert{ rnit anderen· 
'C3asthäuserti •ühd'G�sfronoriieb�trie�e� :nach'teiiig • iu beeinträchfi.gert. 

' 'Oi,� .• fJ).���\�:p:;.fli�8:�� !;lJ;?1�t,äDci7,• . �r�i�tJr!J\ zµ b�u1,ß,il.� .• �d��,'.\'�iQZ�f,,,,,,,.;';���s •. d�e,;�e�!�9t��,rier
verpflichtet war, �rns,thaft · Zl;I;  ver�ucnen, sich die' notwendig�;. l"atsachen,grundl�Q�' :zu 

/ 
 ' 

' ;  :   , '" , .   ', i • 
; < ,\  ';'   '  \   ,/ ,\'.,  :.:, 

verschaffen, um die Be�echUguJ1g der Beanstandung des Klägers klären zu können. Sie. wäre
daherverpfHchtet gewesen, r\fich dern tii11weis des Klägers in der Abrnahnung die ßewerterin.  . , , ' i 
anzuschreiben und $0 aufzuklaren, worauf sie ihre Bewertung in tats,ijchlicher HiRsfoht.st.Qt:zt. 

) Diese Angaben. hätte  sie· dann. einer. rechtUchen Prüfung. d�hingehend Untetiehen muss�h: ob  
1 :   •  •  <_:, '; :: i  < ..  ', . " ,\ "<' ,;_   : : . °'.'   >· _;,."'.· t / ·.- �·< :1 '<: ·:/i>•i' :,:  j  ) : \ / :. •::, ,::· ·: ' : ,.c/�":' ('./:\·>{:( , '\> < : ,, \ · "\: , > \ " , :,:\�. r :>() 
�ie Bears�idun g• des Kl'ägers :berec�tigt .. isK . 'Auch dE!r •umstanQ,· •·dass' ·es neben: der .   

:  '. ':" . ,  , , ' ,, •)> �) :\:) /, , :,:  ·  f   /i ;;  _,': :;:
 

, ., " ' > i> -> :· ? , i;<, . ' )/ ' ,: ,·\ .. ' : , ,(  ":: , : \  ,(:  \   : .' : u: , '.<� ':'    < 

streitgegenstärtdlic�eh, · Be�erturigeri:' Weitere, insbesondere·
. a.

uch 
 
positiye, . B.ewerun98-�

·
···:des ·

 Ga$thaus8S" de� �äiiers iiit>t(tie in�e�nt Z\l· �iner c�U�iahi����[)uf9"$c�",,;�er\ul,g 
· von 4,0 St�rr1�k'fohret1, · 1ä�$t die · �rüfuri�spflichten'idel'Bäkl'.aQ;ten'hi'ct.f entfali,n. Denn,'dies
·re�1viert n;Cht 9j1:�ti1P.1g\l<¼ika"� in ,Ri,d�. M�hehq�Bew,rih�j��;,� iJle&a�t�e§SChoo• 
Üriterlleß, die B�W��erin '�uf

i
die Ati��hnLlng, de� :Kr��'eri' hin zue konldaktiereh l' h'$t sie die ihr ..

zukornme�de� �rbtUdg��flicht�n'\}�rlij�t, $1cfd�s sie: atif Unt�f1ai�1un:g hittJü: i    ..    
 ',' -,  ,   ' '   '• : ' ," '' 

, ' :  ; 
' 

Es ist auch nicht' ;rsichtnch, dass .der Beklagten diese Prüfur"lgspflicht niohtiumutbafwäre. 
Q.a&,S• di� P:r�f!ll,!\lQ••ihr.�n. Wi�o,ha�lic)�n .f3�Stcinc1;;g.�f�hrd�Jl WÜ(d�. :;st n\oht �*ennqar� �Uein• der .•.

l.rn�•Q, .··•<;a��'::/es.\/ auf :der\.W�bs;f��.::oer . .  fek18�f�'1.·  eine:  \(i�.,��h� · .... ee��rtllng�t:li•gibt, ••  führt . .
 . ang�$iqhl$ qe�f;JßiV . d�nl ange�ot�nen Dj�QSL} vert>und�nen� ge�telg�rt�n C Ri�i��l für .
P�r�önli9hk�it�t��h�sv•rl�t+QtlQ8Qi .. nicht .,d,�zu, . i da�s •  der .. \.lmf�gg ; '.de� .f>röfung�p(H9gten ' ' 
abzusenk�n Vl���t.,��;cobflg�!): ist.d�ra�klagletl ii.ne  Kori��kt;iµfmfüro�i mit:ci,;trt ß���r;ter;zu.r ·  

i A,ufkliitiJf':lQ, .d�$ ��Ghv�rAalte • prqb1:�rni:�s •. .,n§glicl1!,. we�pa,lb si�. i!'1S9;�ifr;qt>er, \V�itreichend�re 
- i  . , • .. . •:  •·"

r 
·  , '  · ,  •,:   > • ,'    ,   \ '  ,  • · · .'  r  . 






